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1 EINLEITUNG 

Im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 NABEG wurden bei der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) durch Dritte raumkonkrete Alternativen eingebracht. Im vor-

liegenden Dokument erfolgt eine Grobprüfung dieser vorgeschlagenen alternativen Tras-

senkorridorverläufe auf der Betrachtungsebene des Antrags nach § 6 NABEG. 

Die eingebrachten Alternativen werden in der Grobprüfung dem korrespondierenden Tras-

senabschnitt im bestehenden Trassenkorridornetz, welches in den Unterlagen nach § 8 

NABEG untersucht wurde, gegenübergestellt. Dabei wird geprüft, ob die Alternative ernst-

haft in Betracht kommt. Dies ist dann der Fall, wenn die Alternative entweder Vorteile ge-

genüber dem korrespondierenden Trassenabschnitt aufweist oder aber zumindest als 

gleichwertig wie dieser zu beurteilen ist. In diesen beiden Fällen wird eine vertiefte Prüfung 

der eingebrachten Alternative auf der Betrachtungsebene der Unterlagen nach § 8 NABEG 

vorgeschlagen. Erscheint eine vorgeschlagene Alternative in der Grobprüfung dagegen we-

niger geeignet als der korrespondierende Trassenabschnitt, wird vorgeschlagen, die Alter-

native nicht weiterzuverfolgen. 

Bei lokalen Verschwenkungen wird geprüft, ob die Verschwenkung des Korridors Vorteile 

gegenüber dem aktuellen Korridorverlauf bringen oder Nachteile aufweisen würde. Sofern 

die Vorteile die Nachteile überwiegen, wird die Verschwenkung des Trassenkorridorseg-

ments (TKS) im entsprechenden Bereich vorgeschlagen. Überwiegen die Nachteile oder 

sind keine Vorteile ersichtlich, wird die Beibehaltung des aktuellen Trassenkorridorverlaufs 

(TK-Verlaufs) vorgeschlagen. 

Die Grobprüfung erfolgt im Regelfall in zwei aufeinander aufbauenden Bewertungsschrit-

ten. Bei kleinräumigen Verschwenkungen, bei denen eine (quantitative) Gegenüberstellung 

aufgrund der großen Überlappungsbereiche mit dem korrespondierenden TK-Verlauf nicht 

sinnvoll erscheint, erfolgt dagegen lediglich eine verbale Beschreibung und Bewertung der 

Verschwenkung. 

Für eine der eingebrachten Alternativen (Kehdingen-Alternative (neu)) liegen darüber hin-

aus neue Erkenntnisse vor, die nicht durch die im Antrag nach § 6 NABEG berücksichtigten 

Kriterien abgedeckt werden. Da diese Erkenntnisse nach der abgestimmten Methodik zwar 

nicht in die eben beschriebene Grobprüfung einfließen, aber dennoch berücksichtigt wer-

den sollen, schließt sich für diese Alternative an die Grobprüfung eine ergänzende prog-

nostische Einschätzung auf Ebene §8 an. Erst danach erfolgt eine Gesamtbewertung der 

Alternative. 

Für die Korridorverschwenkung Burweg liegt ein ähnlicher Fall vor, allerdings beziehen sich 

die neuen Erkenntnisse in diesem Fall nicht auf die vorgeschlagene Verschwenkung, son-

dern auf den ursprünglichen Trassenkorridorverlauf. Erst unter Zugrundelegung dieser 

neuen Erkenntnisse erklärt sich überhaupt die vorgeschlagene Verschwenkung, weshalb 

diese ebenfalls Berücksichtigung finden.  
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2 GROBPRÜFUNG DER ZUR UNTERSUCHUNG AUFGEGEBENEN ALTERNATIVEN 

Insgesamt werden im vorliegenden Dokument vier alternative Trassenkorridorsegmente ge-

prüft.  

 

Abbildung 1: Übersicht der zu untersuchenden Alternativen in Abschnitt A 
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2.1 Querspange Mulsum 

2.1.1 Kurzbeschreibung des Verlaufs 

Bei dieser Alternative handelt es sich um eine Querverbindung zwischen TKS 32 und dem Kno-

tenpunkt zwischen TKS 35a, 35b und 339. Es gibt daher keine unmittelbar korrespondierenden 

TKS, zu denen der Trassenkorridorverlauf als Alternative eingebracht wurde. Es kann jedoch 

die Alternative zusammen mit TKS 339 (als Gewinner des Variantenvergleiches A02) sowie als 

weitere Möglichkeit die Alternative zusammen mit TKS 35b (Verlierer des Variantenvergleichs 

A02) gegenüber dem südlichen Abschnitt des TKS 32 zusammen mit TKS 34 vergleichend be-

trachtet werden. 
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2.1.2 Grobprüfung anhand der § 6-Kriterien 

 

Abbildung 2:  Übersicht Querspange Mulsum 
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Bewertungsschritt 1: Riegel und Engstellen  

TKS Alternative + 

TKS 339 

Alternative + 

TKS 35b 

Südl. TKS 32 + 

TKS 34 

Riegel sehr hohen 

Raumwiderstands 

Rot:  0 

Orange: 0 

Gelb: 1 

Grün:  0 

 

Rot:  1* 

Orange: 0 

Gelb: 1 

Grün:  0 

* bei Berücksichtigung BLP 

Rot:  0 

Orange: 1 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Planerische Engstel-

len 

Rot: 0 

Orange: 0  

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0  

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot:  0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Technische Engstel-

len 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

Rot:  0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Bewertungsschritt 1 

Zusammenfassung  

Bewertungsschritt 1  

In der Alternative „Querspange Mulsum“ befindet sich ein gelber Rie-

gel, der aus dem FFH-Gebiet „Schwingetal“ gebildet wird. Aufgrund 

einer Querungslänge von rd. 340 m und damit < 400 m wird der Riegel 

als mittleres Realisierungshemmnis bewertet. 

Bei alleiniger Betrachtung der §6-Kriterien ergeben sich in der Alter-

native bzw. in den fortführenden TKS keine weiteren Riegel oder Eng-

stellen. Aus der Datenrecherche im Rahmen der Unterlagenerstellung 

nach §8 NABEG ist jedoch bekannt, dass sich im mittleren Bereich 

des TKS 35b ein im F-Plan der Gemeinde Kutenholz ausgewiesenes 

Gebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe (hier: Sand) praktisch 

über die gesamte Korridorbreite erstreckt. Da sich der Abbau oberflä-

chennaher Rohstoffe nicht mit einer Kabelverlegung vereinbaren lässt 

und das Sandabbaugebiet innerhalb des TKS 35b nicht umgangen 

werden kann, ist dieser Bereich als roter Riegel, d.h. als nicht querbar, 

zu werten. Dieser Umstand hatte im Rahmen der Erstellung der Un-

terlagen nach §8 NABEG zur Entwicklung des alternativen Trassen-

korridorverlaufs über das TKS 339 geführt, das diesen Bereich voll-

ständig umgeht. 

Im korrespondierenden Abschnitt des TKS 32 des § 6 Antrags befindet 

sich ein oranger Riegel, der ebenfalls aus dem FFH-Gebiet „Schwin-

getal“ gebildet wird. Weil die Querungslänge hier jedoch mit 540 m 
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TKS Alternative + 

TKS 339 

Alternative + 

TKS 35b 

Südl. TKS 32 + 

TKS 34 

mehr als 400 m beträgt, wird der Riegel nach den § 6-Kriterien als 

hohes Realisierungshemmnis eingestuft. 

Aus der Betrachtung der Riegel und Engstellen ergeben sich im Ver-

gleich zum südlichen TKS 32 und TKS 34 daher keine Gründe, die zu 

einem Ausscheiden des Alternativvorschlags führen müssen. Voraus-

setzung ist jedoch, dass die Alternative über das TKS 339 und nicht 

über das TKS 35b fortgeführt wird. 
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Abbildung 3:  Konfliktpunkte und Verteilung der Flächen der RWK I*/I 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Bewertungsschritt 2: Flächen der RWK I*/I und II 

Alternative Alternative + 

TKS 339 

Alternative + 

TKS 35b 

Südl. TKS 32 + 

TKS 34 

Bewertungsschritt 2 

Flächen der RWK I*/I 

Gesamt:  81,8 ha 

7,7 % 

83,8 ha / 107,8 ha* 

8,2 % / 10,5 %* 

* bei Berücksichtigung BLP 

95,0 ha 

11,0 % 

qualitativ Der größte Anteil an 

RWK I-Flächen nimmt 

das FFH-Gebiet 

„Schwingetal“ ein. 

Darüber hinaus liegen 

vereinzelte Gehöfte 

innerhalb der Alterna-

tive bzw. des TKS 339 

sowie ein Waldschutz-

gebiet.  

Der größte Anteil an 

RWK I-Flächen nimmt 

hier ebenfalls das 

FFH-Gebiet „Schwin-

getal“ ein, zusammen 

mit dem Waldschutz-

gebiet. Bei Berück-

sichtigung der im F-

Plan der Gemeinde 

Kutenholz ausgewie-

senen Sandabbauflä-

chen erhöht sich der 

Flächenanteil der 

RWK I-Flächen um 

24 ha auf 107,8 ha. 

Auch im korrespon-

dierenden Trassen-

korridorverlauf wird 

der überwiegende An-

teil an RWK I-Flächen 

durch das FFH-Gebiet 

„Schwingetal“ gebil-

det. Darüber hinaus 

befinden sich einige 

Siedlungssplitter im 

Korridor. 

Flächen der RWK II 

Gesamt:  631,8 ha 

59,7 % 

519,1 ha 

50,8 % 

222,4 ha 

25,6 % 

qualitativ Innerhalb der Alterna-

tive sowie im nördli-

chen Bereich des 

TKS 339 liegen RWK 

II-Flächen nahezu flä-

chendeckend vor. 

Hervorzuheben ist 

insbesondere der 

deutlich höhere Wald-

anteil gegenüber dem 

korrespondierenden 

Trassenkorridorver-

lauf. Im Bereich des 

FFH-Gebietes sowie 

Bei Fortführung der 

Alternative über das 

TKS 35b verringert 

sich zwar der Anteil 

der betroffenen Wald-

fläche, der Anteil der 

zu querenden Moor-

flächen bleibt jedoch 

unverändert hoch. Die 

Moorflächen sind au-

ßerdem – im Gegen-

satz zu denen im kor-

respondierenden 

Trassenabschnitt – 

Der Anteil an RWK II-

Flächen ist im kor-

renspondierenden 

Trassenkorridorver-

lauf wesentlich gerin-

ger und wird überwie-

gend durch Moorflä-

chen im Bereich des 

Schwingetals gebil-

det. Darüber hinaus 

befinden sich verein-

zelt kleine Waldflä-

chen im Korridor, die 
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Alternative Alternative + 

TKS 339 

Alternative + 

TKS 35b 

Südl. TKS 32 + 

TKS 34 

im Bereich des Tins-

ter Holzes erstreckt 

sich der Wald über 

die gesamte Korridor-

breite, eine Querung 

ist somit unumgäng-

lich. Des Weiteren be-

finden sich ausge-

dehnte Moorflächen 

innerhalb der Alterna-

tive und des TKS 339, 

die überwiegend als 

VRG Torferhaltung 

ausgewiesen sind. 

als VRG Torferhal-

tung ausgewiesen. 

jedoch alle umgangen 

werden können.  

Zusammenfas-

sung  

Bewertungs-

schritt 2  

Aus der Betrachtung der Flächen der RWK I*/I und II ergibt sich insge-

samt ein Vorteil der korrespondierenden TKS 32 und 34 gegenüber der 

Alternative, sowohl bei Fortführung der Alternative über TKS 339 als 

auch bei Fortführung über TKS 35b. Dies begründet sich insbesondere 

durch den deutlich höheren RWK II-Anteil im Bereich der Alternative 

und dem fortführenden TKS, der nicht umgangen werden kann. Dabei 

handelt es sich sowohl um Moorflächen – die zudem überwiegend als 

VRG Torferhaltung ausgewiesen sind – als auch um Wälder, die von ei-

ner Querung betroffen wären. 
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Abbildung 4:  Verteilung der Flächen der RWK I*/I und II, 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Gesamtbewertung Hinsichtlich des Bewertungsschrittes 1 ergibt sich aufgrund der geringe-

ren Querungslänge des FFH-Gebietes „Schwinge“ ein leichter Vorteil für 

die Alternative, jedenfalls bei Fortführung der Alternative über TKS 339. 

Eine Fortführung über TKS 35b wird aufgrund des sich über die gesamte 

TKS-Breite erstreckenden Sandabbaugebietes als nicht umsetzbar be-

wertet. 

Der Bewertungsschritt 2 ergibt insbesondere aufgrund der unvermeidba-

ren Querung von Wald- und Moorflächen im Bereich der Alternative und 

beider möglicher Fortführungen einen Vorteil für die korrespondierenden 

TKS 32 und 34. 

Unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse aus § 8 verstärkt sich der 

Vorteil für den korrespondierenden Trassenkorridorverlauf, da das Tins-

ter Holz in TKS 339 einen historischen Waldstandort darstellt und dort 

bedeutende Bodendenkmäler vorhanden sind („Celtic field“), die nicht 

umgangen werden können. 

Insgesamt wird trotz der größeren Querungslänge des FFH-Gebietes der 

korrespondierende Trassenabschnitt als vorteilhaft bewertet. Eine voll-

ständige Unterbohrung des FFH-Gebietes wurde in den § 8-Unterlagen 

auch für den Bereich des TKS 32 als machbar eingestuft, wodurch er-

hebliche Beeinträchtigungen des Gebietes ausgeschlossen werden kön-

nen. Da sowohl in der Alternative als auch im korrespondierenden Tras-

senkorridorverlauf alle übrigen RWK I*/I-Flächen umgangen werden kön-

nen, ergibt sich aufgrund der deutlich geringeren Betroffenheit von RWK 

II-Flächen im Bereich der TKS 32 und 34 insgesamt ein Vorteil gegen-

über der Alternative und deren möglichen Fortführungen. Es wird daher 

vorgeschlagen, die Alternative nicht weiter zu verfolgen. 

 

2.2 Kehdingen-Alternative (neu) 

2.2.1 Kurzbeschreibung des Verlaufs 

Bereits im Beteiligungsverfahren zu § 6 NABEG wurde ein alternativer Trassenkorridorverlauf 

durch Kehdingen vorgeschlagen, um über möglichst weite Strecken im Marschbereich parallel 

zu den Entwässerungsstrukturen verlaufen zu können. Diese Alternative wurde im Rahmen der 

Erstellung der Unterlagen nach § 8 NABEG einer Grobprüfung unterzogen und aufgrund der 

großflächigen Betroffenheit von Torfabbaugebieten abgeschichtet. Im Beteiligungsverfahren 

nach § 9 NABEG wurde nun eine abgewandelte Variante der Kehdingen-Alternative erneut ein-

gebracht. Die Alternative stellt einen alternativen Trassenkorridorverlauf für den südlichen Ab-

schnitt des TKS 13/2 und den nördlichen Abschnitt des TKS 23a dar. 
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2.2.2 Grobprüfung anhand der § 6-Kriterien 

 

Abbildung 5:  Übersicht Kehdingen-Alternative (neu) 
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Bewertungsschritt 1: Riegel und Engstellen  

Alternative Kehdingen-Alternative (neu) korrespondierender TK-Verlauf 

Bewertungsschritt 1 

Riegel sehr hohen 

Raumwiderstands 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Planerische Engstel-

len 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0  

Grün:  2 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  1 

 

Technische Engstellen Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Zusammenfassung  

Bewertungsschritt 1  

Bei alleiniger Betrachtung der § 6-Kriterien befinden sich keine Rie-

gel innerhalb der Alternative. Zwei grüne planerische Engstellen be-

finden sich im Bereich von Straßendörfern.  

Die korrespondierenden Abschnitte des TK-Netzes (südlicher Ab-

schnitt des TKS 13/2 sowie nördlicher Abschnitt des TKS 23a) wei-

sen dagegen nur eine grüne planerische Engstelle auf. 
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Abbildung 6: Konfliktpunkte und Verteilung der Flächen der RWK I*/I, 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Bewertungsschritt 2: Flächen der RWK I*/I und II 

Alternative Kehdingen-Alternative (neu) korrespondierender TK-Verlauf 

Bewertungsschritt 2 

Flächen der RWK I*/I  

Gesamt:  95,8 ha 

9 % 

84,3 ha  

9 % 

qualitativ Die RWK I*-Flächen werden na-

hezu zum großen Teil durch aktu-

ell sich im Abbau befindliche 

Rohstoffflächen (Torfabbau) ge-

bildet sowie durch VR Rohstoff-

gewinnung laut RROP Stade 

bzw. Cuxhaven (vgl. hierzu Kap. 

2.2.3). Daneben befinden sich ei-

nige Einzelgehöfte sowie Teile 

von Straßendörfern im Korridor. 

Letztere bilden an zwei Stellen 

grüne planerische Engstellen 

(Passageraum zwischen 100 und 

150 m). 

Im korrespondierenden Trassen-

korridorverlauf befinden sich ne-

ben Siedlungssplittern ein Ge-

werbegebiet sowie eine Deponie 

in Wischhafen als RWK I*/I Flä-

chen innerhalb des Korridors.  

Flächen der RWK II  

Gesamt:  722,2 ha 

71 % 

277,1 ha 

30 % 

qualitativ Die Flächen der RWK II werden 

vorwiegend aus Moorflächen ge-

bildet; im nördlichen Bereich der 

vorgeschlagenen Alternative 

liegt zudem ein Windpark, der 

sich über die gesamte Breite des 

Korridors erstreckt und nicht um-

gangen werden kann. Daneben 

befinden sich auch einige Wald-

flächen innerhalb des Korridors. 

Insbesondere die Moorflächen 

erstrecken sich über weite Flä-

chen der vorgeschlagenen Alter-

native und können auf einer 

Länge von über 6 km nicht um-

gangen werden. 

Auch im korrespondierenden 

Trassenkorridorverlauf werden 

die RWK II-Flächen überwiegend 

durch Moorflächen gebildet, al-

lerdings müssen diese lediglich 

auf einer Länge von 2 – 3 km ge-

quert werden. 
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Alternative Kehdingen-Alternative (neu) korrespondierender TK-Verlauf 

Zusammenfassung  

Bewertungsschritt 2  

Mit den aktuellen Torfabbauflächen weist die vorgeschlagene Alter-

native einen größeren Anteil an RWK I*- Flächen auf als die TKS, zu 

denen sie als Alternative eingebracht wurde. Auch der Anteil an 

RWK II-Flächen (Moorflächen) ist gegenüber TKS 13/2 und TKS 23a 

deutlich erhöht, da die TKS 13/2 und 23a die Moorgebiete so weit 

wie möglich umgehen. 
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Abbildung 7:  Verteilung der Flächen der RWK I*/I und II, 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Vorläufige 

Gesamtbewertung 

Bei alleiniger Betrachtung der Kriterien nach § 6 ergibt sich insgesamt 

hauptsächlich aufgrund der deutlich größeren Betroffenheit von Moorflä-

chen im Bereich der Alternative, die nicht umgangen werden können, und 

aufgrund der Tatsache, dass sich im Bereich der Alternative eine plane-

rische Engstelle mehr befindet, nur ein leichter Vorteil des korrespondie-

renden Trassenkorridorverlaufs gegenüber der Alternative. 

Auf Grundlage der § 6-Kriterien wird daher vorgeschlagen, die einge-

brachte Alternative abzuschichten. 

Zusätzlich zu den im § 6-Antrag verwendeten Kriterien gibt es hinsichtlich 

der Gegebenheiten innerhalb des vorgeschlagenen Korridors jedoch 

noch neue Erkenntnisse, die im folgenden Kapitel qualitativ berücksich-

tigt werden. 

2.2.3 Prognostische Einschätzung auf Ebene der Kriterien nach §8 NABEG 

Die Kehdingen-Alternative (neu) wurde vorgeschlagen, um eine Beeinträchtigung der Entwäs-

serungssysteme zu vermeiden bzw. zu minimieren und eine großflächige Zerschneidung der 

Drainagen zu verhindern und um gleichzeitig gegenüber der ursprünglichen Kehdingen-Alter-

native die Betroffenheit von Torfabbauflächen möglichst ebenfalls zu vermeiden.  

Die vorgeschlagene Alternative verläuft größtenteils durch Moor. In den RROP von Stade und 

Cuxhaven sind große Flächen innerhalb der vorgeschlagenen Alternative als Vorrang- bzw. 

Vorbehaltsgebiet Torfabbau dargestellt. Da diese jedoch im neuen LROP nicht mehr enthalten 

sind, sind die RROP bzgl. der VRG Torfabbau an den LROP anzupassen. Unabhängig davon 

wurde der Torfabbau in der Zwischenzeit auf vielen der ursprünglich als VRG Torfabbau aus-

gewiesenen Flächen und sogar auf angrenzenden Flächen, die im RROP Stade bzw. Cuxhaven 

nicht als VRG Rohstoffabbau ausgewiesen sind, genehmigt. Die Flächen befinden sich teilweise 

bereits im Abbau, teilweise handelt es sich jedoch noch um unveränderte Moorflächen. Weitere 

Flächen wurden zum Abbau beantragt und befinden sich im Raumordnungsverfahren. Die An-

tragskonferenz zu den im LK Stade beantragten Abbauflächen fand am 28.10.2016 statt. 

Die genehmigten bzw. in Abbau befindlichen Torfflächen sowie die geplanten Abbauflächen, die 

gerade das ROV durchlaufen, sind Abbildung 8 zu entnehmen. Hinsichtlich des tatsächlichen 

Konfliktpotentials mit einer Kabellegung sind diese Flächen wie Flächen der RWK I/I* zu behan-

deln. Wertet man neben den aktuellen auch die genehmigten Torfabbauflächen als RWK I/I*, 

so bilden sie im Bereich der Alternative zwei Riegel. Die aktuellen und insbesondere die geneh-

migten, aber noch nicht in Abbau befindlichen Torfabbaugebiete stellen daher ein Realisie-

rungshemmnis für die vorgeschlagene Alternative dar, während die geplanten Abbaugebiete in 

TKS 23a keinen Riegel und noch nicht einmal eine planerische Engstelle verursachen. 

Aufgrund dessen wird vorgeschlagen, diese Alternative abzuschichten und nicht weiter zu ver-

folgen. 
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Abbildung 8:  Aktuelle, genehmigte und geplante Torfabbauflächen im Bereich der Kehdin-
gen-Alternative (neu) und damit verbundene Riegel 
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2.3 Alternative Scheeßel 

2.3.1 Kurzbeschreibung des Verlaufs 

Die kleinräumige Alternative nördlich von Scheeßel wurde vorgeschlagen, um möglichst parallel 

zu den Schlägen bzw. zur Entwässerungsrichtung verlaufen zu können. Sie beginnt im südli-

chen Bereich des TKS 43 und endet am Knotenpunkt mit den TKS 43, 48a und 49. 
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2.3.2 Grobprüfung anhand der § 6-Kriterien 

 

Abbildung 9:  Übersicht Alternative Scheeßel 
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Bewertungsschritt 1: Riegel und Engstellen  

Alternative Alternative Scheeßel korrespondierender TK-Verlauf 

Bewertungsschritt 1 

Riegel sehr hohen 

Raumwiderstands 

Rot: 0 

Orange: 1 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 1 

Grün:  0 

 

Planerische Engstel-

len 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0  

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Technische Engstellen Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Rot: 0 

Orange: 0 

Gelb: 0 

Grün:  0 

 

Zusammenfassung  

Bewertungsschritt 1  

Sowohl die Alternative als auch der korrespondierende Trassenkor-

ridorverlauf queren das FFH-Gebiet „Wümmeniederung“. Aufgrund 

der jeweils unterschiedlichen Querungslänge bildet dieses Gebiet in 

der Alternative einen orangenen Riegel (Querungslänge rd. 650 m), 

im korrespondierenden Abschnitt des TKS 43 dagegen lediglich ei-

nen gelben (Querungslänge rd. 200 m). Weitere Konfliktpunkte fin-

den sich in beiden Bereichen nicht. 
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Abbildung 10: Konfliktpunkte und Verteilung der Flächen der RWK I*/I, 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Bewertungsschritt 2: Flächen der RWK I*/I und II 

Alternative Alternative Scheeßel korrespondierender TK-Verlauf 

Bewertungsschritt 2 

Flächen der RWK I*/I  

Gesamt:  78,9 ha 

28 % 

47,0 ha  

20 % 

qualitativ Die RWK I*/I-Flächen werden 

überwiegend durch das FFH-Ge-

biet „Wümmeniederung“ gebildet. 

Daneben befinden sich einige 

Einzelgehöfte im Korridor.  

Auch im korrespondierenden TK-

Verlauf werden die RWK I*/I-Flä-

chen überwiegend durch das 

FFH-Gebiet „Wümmeniederung“ 

sowie vereinzelte Gehöfte gebil-

det. 

Flächen der RWK II  

Gesamt:  79,7 ha 

28 % 

45,1 ha 

19 % 

qualitativ Die Flächen der RWK II werden 

einerseits durch avifaunistisch 

bedeutsame Brutgebiete im Be-

reich der Wümme gebildet und 

andererseits durch Waldflächen. 

Diese lassen teilweise nur einen 

schmalen Passageraum zu. 

Auch im korrespondierenden 

Trassenkorridorverlauf werden 

die RWK II-Flächen durch 

avifaunistisch bedeutsame Brut-

gebiete und Waldflächen gebil-

det, die jedoch vollständig um-

gangen bzw. im FFH-Kontext un-

terbohrt werden können. 

Zusammenfassung  

Bewertungsschritt 2  

Die Alternative weist sowohl höhere Anteile an RWK I*/I-Flächen auf 

als auch an RWK II-Flächen, was durch den höheren Anteil an Wald-

flächen sowie die größere Ausdehnung des FFH-Gebietes im Be-

reich der Alternative verursacht wird.  
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Abbildung 11:  Verteilung der Flächen der RWK I*/I und II, 
Legende RWK I*/I und II sowie Konfliktpunkte siehe Anhang 1 
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Gesamtbewertung Sowohl hinsichtlich des Bewertungsschrittes 1 als auch hinsichtlich des 

Bewertungsschrittes 2 erweist sich der korrespondierende Trassenkorri-

dorverlauf gegenüber der Alternative als vorteilhaft. Es wird daher vorge-

schlagen, die Alternative nicht weiter zu verfolgen. 

 

2.4 Korridorverschwenkung Burweg 

2.4.1 Kurzbeschreibung des Verlaufs 

Vorgeschlagen wird eine Verschwenkung des Trassenkorridorsegmentes 23b um bis zu 260 m 

nach Osten, um Konflikte mit einem geplanten Gewerbegebiet der Gemeinde Burweg sowie 

den Planungen der A20 zu umgehen. 
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Abbildung 12:  Übersicht Korridorverschwenkung Burweg 
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2.4.2 Bewertung der Verschwenkung 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen nach §8 NABEG war die Planung des Wohnerwei-

terungs- bzw. Gewerbegebietes am östlichen Ortsrand von Burweg noch nicht bekannt. Des 

Weiteren wurde die Planung der A20 zwar als Linie berücksichtigt, jedoch fand auch die Tatsa-

che, dass im Bereich Burweg eine Anschlussstelle mit den entsprechenden Auf- und Abfahrten 

entstehen soll, in den Unterlagen aufgrund des damaligen Planungsstandes noch keine Berück-

sichtigung. Beide Informationen sind dem aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes der 

Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (Stand August 2019) entnommen und in Abbildung 

13 dargestellt. Die Abgrenzung des TKS 23b erfolgte daher in Unkenntnis dieser Entwicklungen 

zum damaligen Zeitpunkt anhand der vorliegenden Raumwiderstände, d.h. anhand des beste-

henden Siedlungsbereiches von Burweg im Westen einerseits und des bestehenden Wasser-

schutzgebietes „Himmelpforten“ im Osten andererseits. 

Die Lage und Ausdehnung der geplanten A20 mit den zugehörigen Auf- und Abfahrten engen 

den Planungsraum im Bereich der B73 extrem ein, so dass bei Beibehaltung des ursprünglichen 

Verlaufs des TKS 23b entweder eine Querung des geplanten Gewerbegebietes notwendig wäre 

oder eine mehrfache Querung der A20 bzw. deren Auf-/ Abfahrten, verbunden mit einer starken 

Siedlungsannäherung. Die vorgeschlagene Verschwenkung ermöglicht dagegen eine Querung 

der A20 deutlich weiter im Norden, nämlich bereits nördlich der Horsterbeck. Die genannten 

Konflikte können dadurch vermieden werden. Der beschriebene Verlauf hätte zwar einen län-

geren Verlauf der SuedLink-Trasse im WSG „Himmelpforten“ Zone III zur Folge; für die Querung 

dieses WSG wurde jedoch von Seiten der Behörden eine Genehmigung bzw. Befreiung in Aus-

sicht gestellt (vgl. Unterlage VI Fachbeitrag Wasser, Anhang 1.2). Es ist zudem darauf hinzu-

weisen, dass durch die Verschwenkung lediglich Bereiche aus dem TKS 23b entfallen, die de 

facto ohnehin nicht für eine Trassenführung zur Verfügung stehen würden, da es sich überwie-

gend um Siedlungsbereiche von Burweg handelt. 

Aus den dargelegten Gründen wird empfohlen, das TKS 23b entsprechend zu verschieben. 
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Abbildung 13:  Geplante A20 sowie geplantes Gewerbegebiet im Bereich Burweg 
Legende RWK I*/I siehe Anhang 1 
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